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TÖB-Anfragen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) wird von Ihnen regelmäßig im 
Rahmen von TÖB-Beteiligungen nach dem Vorhandensein von Salzabbaugerechtigkeiten und 
Erdölaltverträgen in bestimmten Verfahrensgebieten gefragt. Nach interner Überprüfung der 
Prozessabläufe wurde festgestellt, dass die von Ihnen begehrten Informationen genauer und 
rechtssicherer bei den Grundbuchämtern vorliegen. Daher werden die folgenden Hinweise 
gegeben: 
 
Salzabbaugerechtigkeiten 
Ob in einem bestimmten Verfahrensgebiet Salzabbaugerechtigkeiten (SAG) vorhanden sind, ist 
dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in den meisten Fällen nicht 
bekannt, da das Anzeige- und Bestätigungsverfahren für diese Rechte mit dem § 149 Abs. 2a 
BBergG aufgehoben wurde. Diese Frage kann Ihnen von dem zuständigen Amtsgericht 
(Grundbuchamt) beantwortet werden, da die SAG im Grundbuch oder in einem separaten 
Salzgrundbuch geführt werden. Das LBEG kann lediglich Auskunft darüber erteilen, ob sich im 
Verfahrensgebiet SAG befinden, die gem. § 149 Abs. 1 BBergG bestätigt wurden und somit in 
dem hier geführten sog. „Berechtsamsbuch“ verzeichnet sind. 
 
Es erfolgt der Hinweis, dass Flurbereinigungsverfahren auf die Salzabbaugerechtigkeiten keine 
Auswirkungen haben, da es sich um eigenständige dingliche Gerechtigkeiten mit 
grundstücksgleichem Charakter handelt, die mit Ihrer Eintragung in das Grundbuch von dem 
weiteren rechtlichen Schicksal des Grundstücks, ja selbst von seinem Bestand unabhängig sind 
(Vgl. BGH Beschluss vom 13.12.2012, AZ: V ZB 49/12 RN 9). 
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Erdölaltverträge 
Bei einem Erdölaltvertrag (EAV) handelt es sich um eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen 
Unternehmen und Grundstückseigentümer. Dem Unternehmen wird durch den Vertrag das 
Recht eingeräumt, einen bestimmten Bodenschatz auf dem Grundstück abzubauen. Ob für ein 
bestimmtes Flurstück ein Erdölaltvertrag bestellt worden ist, ergibt sich aus Abt. II des 
entsprechenden Grundbuches. Hier ist i. d. R. eine Dienstbarkeit für ein Bohr-, Schürf- und 
Ausbeuterecht für ein bestimmtes Bergbauunternehmen oder eine bergrechtliche Gewerkschaft 
verzeichnet. Die entsprechenden Verträge sollten den Grundbuchämtern vorliegen. Auf dem 
NIBIS-Kartenserver des LBEG können Sie sich unter 
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=2KkT32xf einen Überblick über die Lage dieser 
Verträge verschaffen (ab Maßstab 1:100.000). 
 
Die Fragestellungen nach dem Vorhandensein von Salzabbaugerechtigkeiten und 
Erdölaltverträgen sollten zukünftig durch Sichtung der entsprechenden Grundbuchblätter 
beantwortet werden können. Diese genießen, anders als das beim LBEG geführte 
Berechtsamsbuch, öffentlichen Glauben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Maschinell gefertigt, daher nicht unterschrieben. 
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